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Bei der Ausübung der Kampfkünste und des 
Kampfsports stellen sich viele juristische Fra-
gen aus unterschiedlichen Rechtsgebieten. 

Sie reichen von der Frage nach der zivilrechtlichen 
Haftung der Kampfkunstlehrer bei Trainingsunfällen 
bis hin  zu arbeitsrechtlichen Problemen der Lohn-
fortzahlung bei Verletzungen. Ein klassisches Thema 
sind auch Fragen nach den strafrechtlichen Not-
wehrrechten für Kampfsportler. 

Kampfkunst Inter-
national möchte in 
Kooperation mit der 
H K D - A K A D E M I E -
SEO® in einer neuen 
Serie „Kampfkunst 
und Recht“ einen ak-

tuellen Überblick über die Rechtslage rund um die 
Kampfkunst geben. Die Akademie ist nach Groß-
meister Seo, Myung Soo (9.Dan Taekwondo, Hap-
kido Hankido und Hanguldo) benannt, der auch im 
dortigen Qualifizierungs- und Fachbeirat tätig ist. 
Akademieleiter ist Gerhard E. Hermanski (6. Dan 
Hapkido Hankido, Meister im Taekwondo, Han-
guldo). Großmeister Hermanski hat als Bundesleh-
rer zahlreiche nationale Taekwondo- und Hapkido 
Hankido- Meister ausgebildet und qualifiziert. Auf 
seine Initiative hin und auf der Basis seiner konzep-
tionellen Vorstellungen hat der juristische Beirat und 
Schüler der Akademie, Dr. Jörg-Michael Günther, 
die Serie „Kampfkunst und Recht“ entwickelt. Der 
Autor hat eine Reihe juristischer Fachbücher veröf-
fentlicht und ist ausgewiesener Spezialist im Sport-
und Haftungsrecht. 

Geleitwort von Großmeister 
Gerhard E. Hermanski

Die HKD-AKADEMIE-SEO®  in Leverkusen ist seit 
1998 Lehrinstitut und Bundesakademie für koreani-
sche Kampfkünste mit angegliedertem Leistungs- und 
Trainingszentrum (www.die-Bundesakademie.de; 
www.mein-hapkido.de). Die heutigen Anforderun-
gen an eine Kampfkunstschule oder einen –verein 
unterliegen einem ständigen Wandlungsprozess. 

Vor dem Hintergrund der Entwicklung in den nati-
onalen und internationalen Kampfkunstorganisatio-
nen sind die Qualitätsanforderungen an strukturierte 
und organisierte Qualifizierungseinrichtungen in der 
Kampfkunst gestiegen. War es früher beispielsweise 
unerheblich, wie ein Verein, eine Schule oder ein 
Verband formal und inhaltlich organisiert war, so 
ist heute eine moderne Kampfkunstorganisation mit 
nationaler und internationaler Struktur erforderlich. 
Nur so ist eine weltweite Anerkennung der Quali-
fikationen zu erreichen, die in dieser Schule erwor-
ben werden können. Zu dieser strukturschaffenden 
Organisation gehört vor allem auch die Integration 
verschiedener, für das Erlernen und Verbreiten der 
Kampfkunst unerlässlicher Kompetenzbereiche. Die 
HKD-AKADEMIE-SEO® setzt dies mit der Einberu-
fung eines Qualifizierungs- und Fachbeirates um. So 
soll die Ausbildung eines jeden Kampfkunstschülers 
und –meisters möglichst optimiert und allumfassend 
ablaufen. Zur Ausbildung von Kampfkunstlehrern 
und Kampfkunstschülern gehören auch Grundkennt-
nisse der rechtlichen Rahmenbedingungen. 
Da bisher eine Gesamtdarstellung zu den Rechtsfra-
gen rund um die Kampfkunst fehlte, wurde von der 
HKD-AKADEMIE-SEO® die Serie „Kampfkunst und 
Recht“ entwickelt. M.E. dürfte die Serie von allge-
meinem Interesse sein, und deshalb freue ich mich 
umso mehr, dass sie nunmehr in Kampfkunst Interna-
tional erscheint. Wenn der Beitrag des juristischen 
Beirats der Akademie, Dr. Günther, für Haftungsfra-
gen etwas stärker sensibilisiert und im Idealfall so 
den einen oder anderen Sportunfall bei der Kampf-
kunst und im Kampfsport vermeiden hilft, hätte er 
einen wichtigen Zweck erreicht. Er soll zudem den 
schnellen Zugriff auf wichtige aktuelle Urteile im Be-
reich der Kampfkunst erleichtern. 
Viele Gerichtsurteile zum Budosport behandeln 
die Haftung von Kampfkunstlehrern, wenn es zu 
Trainingsunfällen kommt. In der Praxis lässt sich 
feststellen, dass oft eine nicht erfolgte oder missver-
ständliche Erklärung und Trainingsanweisung eines 
Kampfkunstlehrers die Ursache dafür ist, dass eine 
Übung mit einer Verletzung endet. Der erste Beitrag 
der neuen Serie schildert anschaulich die Haftungs-
anforderungen bei Kampfkunstlehrern. Gleichzei-
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ht letzungsrisiko hinweisen müssen. Das 

Gericht sah im Rahmen des Prozesskos-
tenhilfeantrags des geschädigten Stu-
denten ein hohes Schmerzensgeld als 
gerechtfertigt an. Die Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Celle überzeugt, 
weil sie die besondere Verantwortung 
von Kampfkunstlehrern, in deren Obhut 
sich Schüler begeben, richtig gewich-
tet.
Auch das Landgericht Karlsruhe hat in 
einem Urteil die Besonderheiten betont, 
wenn beim Kampfkunsttraining der Ka-
ratelehrer mit dem Schüler ein Sparring 
durchführt 11. In solchen Fällen komme 
eine Einwilligung eines Kampfschü-
lers in das mit dem Sport verbundene 

Verletzungsrisiko nur unter sehr einge-
schränkten Umständen in Betracht. Das 
Gericht lehnte eine nach Hinweis auf 
eine bei ausgesprochen gefährlichen 
Sportarten denkbare Einwilligung in 
das Verletzungsrisiko mit folgender Be-
gründung ab: 

„Jedoch besteht im vorliegenden Fall 
die Besonderheit, dass der Beklag-
te den Kläger bei der Teilnahme an 
einem Training verletzt hat, an dem 
der Kläger als Schüler und der Be-
klagte als Lehrer teilgenommen hat. 
Auch wenn es sich um ein Sparrings-
training gehandelt hat, bei dem unter 
wettkampfähnlichen Bedingungen mit 

Vollkontakt gekämpft wird, war der 
Beklagte aufgrund seiner Stellung als 
Lehrer und der damit verbundenen 
überlegenen Trainingserfahrung und 
Geübtheit verpflichtet, auf die unterle-
genen Fähigkeiten des Klägers Rück-
sicht zu nehmen und Schläge nicht mit 
einer solchen Kraft anzubringen, dass 
sie bei Deckungsfehlern des Klägers 
- mit denen nach den Umständen zu 
rechnen war - zu ernsthaften Verletzun-
gen führen. Dies gilt insbesondere für 
einen Fersendrehschlag, da der vom 
Beklagten verwendete Beinschutz die 
Ferse nicht bedeckte. Zur Vermeidung 
von Verletzungen wäre der Beklagte, 
davon ist die Kammer überzeugt, auf-
grund seiner Trainingserfahrung auch 
in der Lage gewesen.“ 

Dem Urteil des Landgerichts Karlsruhe 
kann nur zugestimmt werden, weil es 
der besonderen Verantwortung von 
Kampfkunstlehren Rechnung trägt und 
das im Sport wichtig Fairnessgebot ju-
ristisch angemessen untermauert. Als 
Konsequenz aus dem Trainingsunfall  
musste der Trainer ein Schmerzensgeld 
von 250 Euro an seinen Schüler zah-
len. Zur Begründung führte das Gericht 
folgendes an 12: 

„Bei der Bemessung der angemesse-
nen Höhe des Schmerzensgeldes ist 
zunächst der bereits vom Amtsgericht 
zutreffend berücksichtigte Umstand, 
dass sich der Kläger mit der Teilnahme 
am Training für eine gefährliche Sport-
art einem gewissen Verletzungsrisiko 
willentlich unterzogen hat, stärker zu 
berücksichtigen. Auch kann das Ver-
schulden des Beklagten, das lediglich 
in einer momentanen Fehleinschätzung 
gesehen werden kann, als gering beur-
teilt werden.“

Man wird dem Kampfkunstlehrer auch 
die Verantwortung für den ordnungs-
gemäßen Zustand von verwendeten 
Sportgeräten zuweisen müssen. In der 
Kampfkunst werden, z.B. beim Hangul-
do, verschiedene Waffen, insbesonde-
re Stöcke verwendet. Hier ist es durch-

am „Schnuppertraining“ teilnehmende 
Student keinerlei Fertigkeiten auf dem 
Gebiet des Judosports besaß. Unter 
solchen Umständen käme auch der As-
pekt des Haftungsausschlusses, wie er 
bei gleichgeordneten Kampfpartnern 
eingreifen könne, nicht in Betracht 10: 

„Ein Haftungsausschluss kommt weder 
bei einem Aufeinandertreffen eines 
geübten Sportlers mit einem ungeüb-
ten  noch im Verhältnis zwischen einem 
Sportlehrer und dem bei ihm übenden 
Sportler in Betracht. Verletzt in einem 
solchen Fall der Überlegene seinen 
Gegner, weil er von seinen überlege-
nen Fähigkeiten Gebrauch macht und 

der Unterlegene hierauf nicht oder nur 
unzureichend reagieren kann, dann ist 
das jede Sportausübung als oberster 
Grundsatz durchziehende Prinzip der 
Fairness verletzt. Dies gilt besonders 
im Verhältnis zwischen Schüler und 
Lehrer, weil der Schüler sich gerade in 
die Obhut des Sportlehrers begibt, um 
möglichst gefahrlos eine Sportart zu 
erlernen.“

Die Bereitschaft des Studenten, sich zur 
Demonstration der Judotechnik zur Ver-
fügung zu stellen, führte nach zutreffen-
der Ansicht des Gerichts nicht zu einem 
Mitverschulden. Man hätte ihn über das 
mit der Demonstration verbundene Ver-

10) OLG Celle NJW-RR 2000,559
11) LG Karlsruhe, Urt. vom 11.12.1992, 9 S 210/92; siehe auch Oberster Gerichtshof  Wien, Urteil vom 23.9.2004, 
 2 Ob 109/03y, SpuRt 2005,106
12) LG Karlsruhe, Urt. Vom 11.12.1992, 9 S 210/92



ler (Braungurt) mit dem dabei schwer 
verletzten Kläger durchgeführt wurde. 
Anhaltspunkte, dass der Kläger die not-
wendigen Falltechniken nicht beherrsch-
te oder zu erschöpft für die Übung war, 
hatte es nicht gegeben. Das Gericht sah 
deshalb keine Grundlage für eine Haf-
tung des Judolehrers 13.  

Das Oberlandesgericht Hamm ent-
schied 2002, dass ausnahmsweise 
auch in einem Anfängerkurs in der 
Kampfsportart Shaolin-Kempo ein Über-
kopfwurf nicht zur Haftung gegenüber 
einem dabei verletzten Kampfsport-
schüler führt, wenn der geworfene 
Anfänger bereits eine ausreichende 
Fallschule absolviert hat 14. In dem Fall 
hatte die Klägerin einen Bruch im Be-
reich der Brustwirbelsäule erlitten. Sie 
war bei einem Wurf eines Werfers, der 
sich nach hinten fallen ließ, seinen Fuß 
auf die Brust der Geworfenen setzte 
und sie über seinen Kopf hinweg nach 
hinten schleuderte, verletzt worden.

Das Gericht verneinte eine Haftung des 
Übungsleiters, weil die Klägerin bereits 
vor der Kursteilnahme eine ausreichen-
de Fallschule absolviert hatte. Gemes-
sen an diesem Ausbildungsstand habe 
der Übungsleiter den Überkopfwurf 

– obwohl normalerweise noch nicht für 
einen Anfängerkurs angezeigt - durch-
führen lassen dürfen.   

In einem vom Landgericht Trier ent-
schiedenen Fall hatte ein Mitglied einer 
Sportschule bei einem Trainingskampf 
in der Kampfsportart Taekwondo keine 
Sicherheitsschuhe (Safeties) getragen 
und hatte durch Anspringen des Trai-
ningspartners bei diesem eine Unter-
schenkelfraktur verursacht 15. Der ver-
letzte Taekwondokämpfer machte für 
den Unfall den Übungsleiter verantwort-
lich, weil dieser seine Aufsichtspflicht 
dadurch verletzt habe, dass er den Trai-
ningskampf ohne gepolstertes Schuh-
werk zugelassen habe. Der Übungslei-
ter wiederum trug vor, der Kläger habe 
als erfahrener Kampfsportler seine 
Eigenverantwortung verletzt, wenn er 
mit einem Partner gekämpft habe, der 
ersichtlich keine Sicherheitsschuhe trug. 
Das Gericht lehnte mit überzeugender 
Begründung eine Haftung des Kampf-
kunstlehrers ab: 

„Die Führung einer Sportschule für 
Kampfsportarten begründete zwar für 
den Beklagten, der zudem Trainingslei-
ter ist, die Rechtspflicht, schädigende 
Ereignisse von den Schülern fernzuhal-
ten. Dies führt aber nicht dazu, dass der 
Beklagte für alle erdenklichen Schäden 
einzustehen hat. 
Als Übungsleiter obliegt ihm zwar die 
Pflicht, auf die spezifischen Gefahren 
der jeweils trainierten Sportart hinzu-
weisen und auch dafür zu sorgen, dass 
das Training in vorschriftsmäßiger Klei-
dung ausgeführt wird. Der Kläger war 
jedoch ein sehr erfahrener Taekwondo-
kämpfer. Er war somit über das Verlet-
zungsrisiko informiert, dass bei einem 
Trainingskampf ohne Sicherheitsschuhe 
gegeben ist.“

Die Klage wurde folglich abgewiesen. 
Dem Urteil ist zuzustimmen, weil es ei-
ner überzogenen Haftung von Kampf-
kunstlehrern entgegentritt und die Eigen-
verantwortung von Kampfkunstschülern 
mit Recht betont.

aus realistisch, dass solche Stöcke aus 
Holz nach erkennbaren Vorschäden mit 
schlimmen Folgen zersplittern können. 
Es gehört daher zur Aufgabe jedes 
Kampfkunstlehrers derartige „Waffen“ 
vor der Verwendung im Training zu 
kontrollieren bzw. mindestens auf eine 
Sichtkontrolle durch die Schüler hinzu-
wirken.

Die Haftung von Kampfkunstlehrern 
hat aber auch deutliche Grenzen und 
muss sie auch haben, da anderenfalls 
von einem sachgerechten Training bei 
Kampfkünsten schon aus Haftungsgrün-
den abzuraten wäre. So entschied das 
Oberlandesgericht  Köln, dass  ein 
Judolehrer seine Verkehrssicherungs-
pflichten gegenüber einem Judoschüler 
dann nicht verletzt, wenn er eine dem 
Trainingsaufbau und Ausbildungsstand 
des Schülers angemessene gefährliche 
Übung anordnet. Hierbei muss der 
Kampfkunstlehrer aber immer auch Fak-
toren wie eine zeitweilige Krafterschöp-
fung des Schülers, mangelnde Technik 
und ernsthaft in Betracht kommende 
Fehlreaktionen berücksichtigen, soweit 
sie erkennbar und absehbar sind. Im vor-
liegenden Fall hatte der Judolehrer den 
sog. Seoi-Nage-Wurf angeordnet, der 
von einem fortgeschrittenen Judoschü-
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